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1 EINLEITUNG 

1.1 Planungserfordernis 

Die Gemeinde Gangelt ist durch ein stetiges Bevölkerungswachstum gekennzeichnet. Insgesamt stie-
gen die Bevölkerungszahlen von 11.452 Einwohnern im Jahr 2012 auf 12.383 Einwohner im Jahr 2017. 
Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von ca. 150 Einwohnern. Während Zu- und Fortzüge im 
Zeitraum von 2011 bis 2017 etwa gleichmäßig zugenommen haben, steht eine etwa gleichbleibende, 
natürliche Sterberate einer erheblich steigenden Geburtenrate gegenüber. Somit ist der Anstieg der 
Bevölkerungszahlen insbesondere auf die natürliche Eigenentwicklung der Gemeinde zurückzufüh-
ren. Der gleichmäßige Verlauf der Bevölkerungswanderungen und -bewegungen zeigt, dass auch mit-
telfristig mit keiner Veränderung der vorgenannten Trends zu rechnen ist. (IT.NRW, 2019) 

Die Gemeinde Gangelt beabsichtigt daher die Schaffung von Wohnbauland zu Zwecken und im Um-
fang der Eigenentwicklung. „Im Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung und 
zur Verwirklichung der landesplanerisch angestrebten Schwerpunktbildung soll sich die Siedlungs-
entwicklung der Gemeinden auf den Flächen vollziehen, die im GEP als Siedlungsbereiche dargestellt 
sind“ (Bezirksregierung Köln, 2016a). Daher ist die Siedlungsentwicklung der Gemeinde Gangelt vor-
rangig auf die regionalplanerisch als Siedlungsbereich festgelegten Ortslagen Gangelt und Birgden zu 
lenken (Bezirksregierung Köln, 2016b).  

Der Flächenbedarf für das zu erwartende Bevölkerungswachstum kann innerhalb des Siedlungsrau-
mes des Hauptortes von Birgden nicht mehr gedeckt werden. Die jüngsten bauleitplanerischen 
Wohnbaulandentwicklungen im Ort, insbesondere die Baugebiete Philippenkuhle I und II, sind bereits 
zu großen Teilen in Anspruch genommen oder vermarktet. Gleichwertige Baulücken sind in der Orts-
lage nicht vorhanden. Damit besteht ein Bedarf zur Entwicklung von zusätzlichem Wohnbauland. 

Aus städtebaulichen Gründen bietet sich eine Erschließung der verfahrensgegenständlichen Flächen 
besonders an. Es besteht eine unmittelbare Anbindung an die leistungsfähige Umgehungsstraße 
nördlich des Plangebietes. Zusätzlich bestehen weitere Verbindungen zu den Wohngebieten Gelind-
chen und Gelindchen II westlich des Plangebietes sowie zu dem Wohngebiet Jankerfeld III nördlich 
des Plangebietes. Dadurch sind bereits Anschlussmöglichkeiten an bestehende Infrastrukturen ge-
geben, die an anderer Stelle erst geschaffen werden müssten. Insofern trägt der gewählte Standort 
zur Eingriffsvermeidung bei.  

Gemäß dem bestehenden Planungsrecht ist die Umsetzung des geplanten Vorhabens nicht möglich. 
Ein Bebauungsplan besteht nicht. Aufgrund ihrer Größe und ihres Zuschnittes sind die Flächen dar-
über hinaus nicht als Teil eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles im Sinne des § 34 BauGB an-
zusehen. In diesem Zusammenhang ist die Aufstellung der 64. Flächennutzungsplanänderung „Zum 
Gelindchen/III“ erforderlich. Es besteht ein Planungserfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB. 

1.2 Planungsziel 

Ziel der Planung ist zunächst die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung 
eines Baugebietes durch Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungspla-
nes. Weitere wesentliche Planungsziele bestehen in der Wahrung gesunder Wohnverhältnisse und 
der Ausbildung eines städtebaulich geordneten Landschaftsrandes sowie eines harmonischen Über-
gangs zu den bestehenden Siedlungs- und Freiraumstrukturen. Ein weiteres Planungsziel ist die 
Schaffung eines attraktiven Wohnflächenangebotes für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde.  
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1.3 Planverfahren 

Die Aufstellung der 64. Flächennutzungsplanänderung „Zum Gelindchen/III“ und des Bebauungspla-
nes Nr. 81 „Zum Gelindchen III“ sollen zur Verfahrensbeschleunigung im Parallelverfahren erfolgen. 
Es wird beabsichtigt, das Bauleitplanverfahren im Normalverfahren mit frühzeitiger Beteiligung und 
Offenlage sowie der Erstellung eines Umweltberichtes durchzuführen. 

Die Aufstellung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ist nicht möglich, da es sich um keine 
Änderung oder Ergänzung eines bestehenden Bebauungsplanes handelt und der Zulässigkeitsmaß-
stab durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes voraussichtlich erheblich geändert wird. Ein be-
schleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB entfällt, da es sich um keine Innenentwicklung handelt. 
Ein Verfahren gemäß § 13b BauGB entfällt, da eine im Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche von 
10.000 m² überschritten wird bzw. der Aufstellungsbeschluss erst nach dem 31.12.2019 gefasst wurde. 

1.4 Beschreibung des Plangebietes 

 
Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (schwarz-gestrichelte Linie) (Land NRW, 2020) 

Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Rand der Ortslage Birgden der Gemeinde Gangelt und 
umfasst eine Fläche von ca. 11,54 ha. Derzeit wird das Plangebiet überwiegend ackerbaulich genutzt. 
Auf Höhe der westlich des Plangebietes gelegenen Fasanenstraße verläuft von Westen nach Osten 
ein Wirtschaftsweg durch das Plangebiet. Entlang der nördlichen Plangebietsgrenze verläuft das Pau-
lussträßchen, über welches das Plangebiet erschlossen wird. 

Im Umfeld bestehen unterschiedliche Nutzungen. Nördlich angrenzend an das Paulussträßchen so-
wie westlich der Plangebietsgrenze befinden sich Wohnnutzungen, die durch eher kleinteilige Struk-
turen mit überwiegend zwei Vollgeschossen gekennzeichnet sind. Im erweiterten Umfeld befinden 
sich nördlich des Plangebietes zudem gewerbliche Nutzungen. Südlich des Plangebietes verläuft ein 
Wirtschaftsweg und im Anschluss daran folgt die freie Feldflur, die sich ebenso östlich des Plange-
bietes fortführt. Diese wird von einigen Wirtschaftswegen durchzogen. Östlich des Plangebietes 
schließen sich weitere landwirtschaftliche Flächen sowie in etwa 100 m Entfernung des nördlichen 
Teilbereiches des Plangebietes die Trasse der Selfkantbahn an. 
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1.5 Standortalternativen 

Die Siedlungsentwicklung der Gemeinde Gangelt ist bereits aus regionalplanerischer Sicht vorrangig 
auf die als Siedlungsbereich festgelegten Ortslagen Gangelt und Birgden zu lenken (vgl. Bezirksregie-
rung Köln, 2016b). Aus Sicht der Gemeinde ist das Bauland in beiden Ortslagen gleichermaßen zu 
entwickeln, sodass sich in der Ortslage Gangelt keine Standortalternativen für das vorliegende Ver-
fahren ergeben. 

Die langfristige Perspektive für die Siedlungsentwicklung soll sich dabei auf Flächen erstrecken, die 
grundsätzlich dazu geeignet sind, die Ortslage in städtebaulich kompakter Form zu arrondieren. Vor 
diesem Hintergrund ergeben sich gegenüber den verfahrensgegenständlichen Flächen mögliche 
Standortalternativen, die in der nachfolgenden Abbildung zusammengefasst werden. 

 
Abbildung 2: Standortalternativen (gelb-gestrichelte Linien) (Land NRW, 2020) 

Bei der Fläche 1 handelt es sich um die rückwärtigen Gartenbereiche bereits bebauter Grundstücke. 
Die Ausgestaltung dieser Gartenbereiche ist mit einer Obstbaumwiese vergleichbar, sodass die Flä-
chen vorliegend eine hohe ökologische Bedeutung haben. Eine Inanspruchnahme wäre demgemäß 
mit erheblichen Eingriffen in die natürlichen Schutzgüter verbunden.  

Die Fläche 2 ist planungsrechtlich durch einen Bebauungsplan abgesichert und wird im Zuge dessen 
aktuell bereits erschlossen. Dem zugrundeliegenden Luftbild ist diesbezüglich nicht der aktuelle 
Stand zu entnehmen. Das entstehende Baugebiet Im Jankerfeld III soll den kurzfristigen Baulandbe-
darf abdecken, wohingegen das Baugebiet Zum Gelindchen III auch den mittel und langfristigen Be-
darf abdecken soll. 

Die Fläche 3 grenzt an die rückwärtigen Grundstücksbereiche der angrenzenden Bebauung, sodass 
die Fläche gegenüber den umliegenden Baugebieten durch eine isolierte Lage gekennzeichnet ist. 
Zudem weist die Fläche zur Umsetzung des geplanten Vorhabens keine ausreichende Größe vor, so-
dass sie vorliegend für eine Erschließung nicht geeignet ist. Weiterhin grenzt die Fläche in ihrer ge-
samten Länge von etwa 140 m an die Trasse einer historischen Eisenbahn. Diese Trasse wird auch 
heute noch regelmäßig betrieben und führt zu erheblichen Rußimmissionen durch Dampflokomoti-
ven. Aufgrund ihres Zuschnittes wäre somit fast die gesamte Fläche von den Immissionen betroffen, 
sodass die Fläche für die geplante Nutzung nur bedingt geeignet ist. 



Gemeinde Gangelt 
Begründung zur 64. Flächennutzungsplanänderung „Zum Gelindchen / III“ 

 
 
 

4 

Die Reserveflächen 4 und 5 werden über vergleichsweise schmale Anschlussstellen an die Straßen 
Starzend bzw. Kreuzstraße erschlossen und sind durch einen schmalen, aber tiefen Zuschnitt ge-
kennzeichnet. Aufgrund dieses Zuschnittes sind keine Bebauungsmöglichkeiten erkennbar, die zu ei-
nem ausgewogenen Verhältnis zwischen Erschließung und Bauland führen würden, sodass eine Be-
bauung mit vergleichsweise erheblichen Eingriffen verbunden wäre. Denn mögliche Verkehrsflächen 
müssten nahezu über die gesamte Länge dieser Flächen umgesetzt werden, würden dabei jedoch 
nur wenige Baugrundstücke erschließen. 

Die Erschließung würde ferner zu einer bandartigen Entwicklung der Bebauung in Richtung der freien 
Landschaft führen und somit dem Ziel 6.1-4 des Landesentwicklungsplanes NRW entgegenstehen. 
Aus städtebaulichen Gründen bietet sich demnach an, die Reserveflächen 4 und 5 im vorderen 
Grundstücksbereich zu schließen und auf eine vollständige Entwicklung als Baugebiet zu verzichten. 
Würden die Flächen 4 und 5 in einer solchen Form reduziert, würde es sich nur noch um Baulücken, 
nicht jedoch um Reserveflächen handeln. 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte sind die verfahrensgegenständlichen Flächen ge-
genüber den zur Verfügung stehenden Standortalternativen zu bevorzugen. 

2 PLANUNGSRECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Regionalplan 

 
Abbildung 3: GEP Region Aachen mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (schwarz-gestrichelter Kreis) (Bezirksregierung 
Köln, 2016b) 

Bei der Beurteilung, ob das Plangebiet als im ASB liegend betrachtet werden kann, ist die zeichneri-
sche Darstellung des Regionalplanes im Maßstab 1/50.000 zu berücksichtigen (Bezirksregierung Köln, 
2016b). Demnach erfolgt die Abgrenzung zwischen ASB und AFAB anhand keiner städtebaulich ein-
deutig bestimmbaren Zäsuren, z.B. Verkehrstrassen oder Wegeparzellen, sodass ihre Lage nur 
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ungefähr angenommen werden kann. Eine ungefähre Orientierung umfasst auf der Ebene des Regi-
onalplanes regelmäßig eine Abweichung von bis zu 100 m und ist vorliegend unter der Annahme mög-
lich, dass die Abgrenzung des ASB diagonal vom Wohngebiet im Südwesten des Plangebiets angren-
zend bis zum Gewerbegebiet im Nordosten reicht. Bei dieser Betrachtungsweise ist von einer Lage 
des Plangebietes im ASB auszugehen. 

In den ASB sollen u.a. die Flächen für den Wohnungsbau und die damit verbundenen Folgeeinrich-
tungen, für die zentralörtlichen Einrichtungen sowie für die sonstigen privaten und öffentlichen Ein-
richtungen der Bildung und Kultur dargestellt werden (Bezirksregierung Köln, 2016a). Die Planung folgt 
somit den Darstellungen des Regionalplanes. 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der bestehende Flächennutzungsplan der Gemeinde Gangelt stellt die Flächen des Geltungsberei-
ches als „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Um den geplanten Bebauungsplan im Sinne des 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickeln zu können, müssen die Darstellun-
gen des Flächennutzungsplanes zu „Wohnbaufläche“ geändert werden.  

Eine landesplanerische Anfrage gemäß § 34 LPlG wurde mit Schreiben vom 07.01.2020 gestellt. Mit 
ordnungsbehördlicher Verfügung vom 22.01.2020 (Aktenzeichen 32/62.6-1.15.02) hat das Dezernat 32 
der Bezirksregierung Köln bestätigt, dass aus landesplanerischer oder städtebaulicher Sicht keine 
Bedenken gegen das geplante Vorhaben bestehen. 

2.3 Naturschutzfachliche Schutzgebiete 

Naturschutzfachliche Schutzgebiete ergeben sich aus den §§ 21 und 23 bis 36 BNatSchG. Demnach 
sind der Biotopverbund bzw. die Biotopvernetzung (§ 21 BNatSchG), Naturschutzgebiete (§ 23 
BNatSchG), Nationalparke oder Nationale Naturmonumente (§ 24 BNatSchG), Biosphärenreservate (§ 
25 BNatSchG), Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG), Naturparke (§ 27 BNatSchG), Naturdenk-
mäler (§ 28 BNatSchG), geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG), gesetzlich geschützte 
Biotope (§ 30 BNatSchG) und Natura-2000-Gebiete (§§ 31 bis 36 BNatSchG) bei der Planung und 
Umsetzung von Vorhaben hinsichtlich einer möglichen Betroffenheit zu untersuchen.  

Form und Verfahren der Unterschutzstellung richten sich nach Landesrecht (vgl. § 22 Abs. 2 
BNatSchG). Demnach werden Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und 
geschützte Landschaftsbestandteile in den Landschaftsplänen der Unteren Naturschutzbehörden 
festgesetzt. (vgl. § 7 LNatSchG) 
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Abbildung 4: Auszug aus dem Landschaftsplan III/7 "Geilenkirchener Lehmplatte" mit Abgrenzung des Plangebietes (schwarz-gestri-
chelte Linie) (Kreis Heinsberg, 2008) 

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des Landschaftsplanes III/7 „Geilenkirchener 
Lehmplatte“. Dieser setzt für den gesamten Teil des Plangebietes das Entwicklungsziel 2 „Anreiche-
rung einer Landschaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elemen-
ten“ fest. Zudem wird das Plangebiet von dem Maßnahmenraum 66 überlagert, welcher die „Orts-
randeingrünung durch die Anlage von Obstwiesen, Feldgehölzen und Gehölzstreifen“ festsetzt. Eine 
Anreicherung der Landschaft kann im Rahmen grünordnerischer Festsetzungen auf der nachgela-
gerten Planungsebene verfolgt werden. Demgemäß sind keine planbedingten Konflikte mit den Fest-
setzungen des Landschaftsplanes ersichtlich, die nicht abschließend auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene bewältigt werden können. 

Zur Beurteilung der Betroffenheit des Biotopverbunds bzw. der Biotopvernetzung sowie von Natur-
parken oder Nationalen Naturmonumenten, Biosphärenreservaten, Naturparken, gesetzlich ge-
schützten Biotopen und Natura-2000-Gebieten wird auf den Dienst „NRW Umweltdaten vor Ort“ 
zurückgegriffen (MULNV NRW, 2020a). Eine unmittelbare Überlagerung mit solchen Gebieten besteht 
nicht. 

Beeinträchtigungen durch Nutzungsänderungen im weiteren Umfeld sind nach aktuellem Kenntnis-
stand allenfalls in Bezug auf Natura-2000-Gebiete ersichtlich. Bei dem nächstgelegenen Natura-
2000-Gebiet handelt es sich um das FFH-Gebiet „Teverener Heide“, welches sich ca. 5,0 km südlich 
des Plangebietes befindet. Zahlreiche weitere Natura-2000-Gebiete befinden sich in den Niederlan-
den, im Bereich der Städte Maastricht und Roermond. Das Plangebiet befindet sich zwischen den 
vorgenannten Gebieten, sodass die Lage in einem verbindenden Korridor nicht pauschal ausge-
schlossen werden kann. 
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Allgemein sind Natura-2000-Gebiete insbesondere empfindlich gegenüber direkten Eingriffen oder 
unmittelbar benachbarten Vorhaben. Daneben besteht eine Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen in 
verbindende Flugkorridore zwischen verschiedenen Natura-2000-Gebieten; beispielsweise durch 
Beeinträchtigung von Trittsteinbiotopen und Rastplätzen oder durch Umsetzung von Vorhaben mit 
einer möglichen Barrierewirkung. Aufgrund der eher geringwertigen, ökologischen Ausprägung der 
im Plangebiet vorhandenen Biotope und anthropogener Störung durch angrenzende Siedlungsnut-
zungen ist eine Bedeutung als Trittsteinbiotop oder Rastplatz jedoch nicht ersichtlich. Denn im Um-
feld des Plangebietes, beispielsweise in der Nähe vorhandener Bachtäler, bestehen Ausweichmög-
lichkeiten, die für ziehende Arten deutlich attraktiver sein sollten. Zudem bereitet die Planung keine 
Nutzungen vor, die zu möglichen Barrierewirkungen für überfliegende Arten führen. In diesem Zu-
sammenhang sind planbedingte Konflikte nicht ersichtlich. 

Zusammenfassend sind Konflikte mit den vorliegend relevanten, naturschutzfachlichen Schutzgebie-
ten nicht ersichtlich. 

2.4 Wasserschutzgebiete 

Wasserrechtliche Schutzgebiete ergeben sich aus den besonderen, wasserwirtschaftlichen Bestim-
mungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Demnach sind Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heil-
quellen (§ 53 WHG), Überschwemmungsgebiete (§ 76 WHG), Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten (§ 78b WHG) und Hochwasserentstehungsgebiete (§ 78d WHG) bei der Pla-
nung und Umsetzung von Vorhaben hinsichtlich einer möglichen Betroffenheit zu untersuchen. Zur 
Beschreibung und Bewertung einer möglichen Betroffenheit wird auf das elektronische wasserwirt-
schaftliche Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW zurückgegriffen (MULNV 
NRW, 2020b).  

Demnach wird das Plangebiet von keinen festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutz- und 
Überschwemmungsgebieten überlagert. Heilquellen sind im linksrheinischen NRW nicht vorhanden 
und insofern mit abschließender Sicherheit nicht von der Planung betroffen. Hochwasserentste-
hungsgebiete werden gemäß § 78d Abs. 2 WHG von den Ländern durch Rechtsverordnung festge-
setzt. Dies ist in NRW aktuell noch nicht erfolgt. 

3 DARSTELLUNGEN 

3.1 Räumlicher Geltungsbereich 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB) 

Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist der zeichnerischen Abgren-
zung in der Planzeichnung zu entnehmen. Es wurden diejenigen Flächen in den räumlichen Geltungs-
bereich aufgenommen, die zur Umsetzung des geplanten Vorhabens sowie zur Förderung einer städ-
tebaulich geordneten Entwicklung erforderlich sind. 
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3.2 Art der baulichen Nutzung 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 

Im Geltungsteilbereich erfolgt die Darstellung „Wohnbauflächen“, da diese Flächen vorwiegend dem 
Wohnen dienen sollen.  

4 PLANDATEN 
Fläche Bestand Planung 

Räumlicher Geltungsbereich 11,54 ha 11,54 ha 

Wohnbauflächen 0,00 ha 11,54 ha 

Flächen für die Landwirtschaft 11,54 ha 0,00 ha 
Tabelle 1: Plandaten 

5 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

5.1 Umweltprüfung 

Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen wurden in einer Umweltprüfung ermittelt 
und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht bildet gemäß 
§ 2a Satz 3 BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. 

5.2 Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB besteht bei der Inanspruchnahme landwirtschaftlich, als Wald oder für 
Wohnzwecke genutzter Flächen eine Begründungs- und Abwägungspflicht. Durch die Planung kommt 
es zu einer Inanspruchnahme bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen. 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen wird der Bedarf für die 
geplante Nutzung durch die Darstellung des hauptsächlichen Teiles der Flächen des Plangebietes als 
Allgemeiner Siedlungsbereich dokumentiert (vgl. Kapitel 2.1 dieser Begründung). Somit bleibt festzu-
halten, dass die erste Abwägung zulasten der landwirtschaftlichen Nutzung bereits auf der Ebene der 
Regionalplanung getroffen wurde. Darüber hinaus ist das Plangebiet besonders für die geplante Nut-
zung geeignet und es bestehen keine Standortalternativen, die zur Umsetzung der Planungsziele ge-
eignet sind (vgl. Kapitel 1.1 und 1.5 dieser Begründung).  

Aus den vorgenannten Gründen wird der Umsetzung des geplanten Vorhabens ein höheres Gewicht 
eingeräumt als der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen. 

Diese Begründung ist Bestandteil des Beschlusses mit dem der Rat der Gemeinde Gangelt am 
………………………… die 64. Flächennutzungsplanänderung „Zum Gelindchen/III“ beschlossen hat. 
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